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B O G E N

Ihre Spende macht Teilhabe am Bogenschießen 
für SchülerInnen mit Behinderung möglich

Landen Sie für unsere 
Kinder einen Volltreffer
Endlich! Raus aus dem Klassenzimmer und rein in die Sport-AG. Aber längst nicht 
alle Sportarten lassen es zu, dass Kinder mit und ohne Behinderung zusammen 
Spiel und Spaß erleben. Noch immer müssen Mädchen oder Jungs mit Bewe-
gungshandicaps allzu oft zuschauen, während sich andere unbeschwert über 
die Geräte hermachen. Anders ist das beim Bogenschießen. 

„Da es für die Ausführung oder den Wettkampf unerheblich ist, ob ich im Rollstuhl sitze oder 
stehe, kann im Prinzip jeder Schüler mit Behinderung den Umgang mit Pfeil und Bogen erlernen“, 
weiß Physiotherapeut Burkhard Richter. Mit individuellen Hilfsmitteln am Bogen und speziellem 
Fingerschutz können auch SchülerInnen mit einer schwereren Beeinträchtigung die Sehne spannen. 
„In unserer Geschwister-Scholl-Schule gibt es deshalb nur ganz wenige SchülerInnen, für die auf 
Grund ihrer Behinderung Bogenschießen nicht möglich ist“, sagt Richter. Doch dazu bedarf es auch 
einer guten Ausrüstung und einer vernünftigen Anlage. Und die wünschen sich unsere SchülerInnen 
schon lange sehnlichst. Denn momentan müssen sie sich mit provisorischen Aufbauten begnügen.
 
Helfen Sie mit, dass wir diese dringend erforderliche Anlage zum Bogenschießen  anschaffen – und 
damit unseren Kindern und Jugendlichen mit Behinderung ihren Herzenswunsch erfüllen können. 
Ihre Spende ist eine wichtige und gute Investition in die Entwicklung unserer SchülerInnen. 



Hier sind alle gleich.
Als Therapie kräftigt der Bogensport Rücken-, Brust- und 
Schultermuskulatur. Er trainiert das Konzentrationsver-
mögen und die für Rollstuhlfahrer so wichtige Sitzbalance. 
Ein ganz besonderer Aspekt ist aber die bei dieser Sportart 
mögliche völlige Gleichstellung. Schützen mit Behinderung 
können sich ohne Regeländerungen mit Schützen ohne 
Behinderung messen.
 

Ihre Spende für zusätzliche Angebote.
Da das therapeutische Bogenschießen über das 
normale Unterrichtsangebot hinausgeht, sind wir auf finan-
zielle Unterstützung angewiesen, um dies nachhaltig fort-
führen zu können. Die Stiftung KBZO muss solche wichtigen 
und zusätzlichen Angebote komplett aus eigenen Mitteln 

finanzieren. 

Bitte helfen Sie mit!
Sehr herzlich bitten wir Sie deshalb um Ihre Unterstützung. 
Durch Ihre Spende landen Sie bei unseren sportbegeisterten 
Kindern und Jugendlichen im wahrsten Sinne einen Voll-
treffer und ermöglichen so, dass Kinder und Jugendliche mit 
und ohne Behinderung im Sinne der Inklusion an unseren 
zusätzlichen Angeboten teilhaben können.

Wir danken Ihnen sehr für Ihre wertvolle Unterstützung, 
wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein 
friedvolles Jahr 2020.

Ihr
   
   
Dr. Ulrich Raichle
Vorstandsvorsitzender Stiftung KBZO

Bitte vermerken Sie auf Ihrem Überweisungsträger das Kennwort  „Bogen“. 
Vielen Dank!

Durch Bescheid des Finanzamts 
Ravensburg, Steuernummer 
77052/00489 vom 23.11.2009 
sind wir als mildtätigen Zwecken 
dienend anerkannt und nach
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der
Körperschaftsteuer befreit.

Die Zuwendung wird ausschließlich 
gemäß unserer Satzung verwandt.

Eine Zuwendungsbestätigung 
zur Vorlage beim Finanzamt 
senden wir Ihnen umgehend zu, 
geben Sie deshalb Ihre Adresse 
immer vollständig an.

Dankeschön.
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